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In Kiirze erscheint der 1. Osterreichische Migrationsbericht. Der folgende Beitrag
ist die Zusammenfassung des Abschnitts »Migration und Innere Sicherheit, in
dem es um eine kritische Auseinandersetzung mit den jahrlichen Sicherheits-
berichten der Osterreichischen Bundesregierung geht. Darin wird »Fremdenkrimi-
nalitiat« seit den 1990er Jahren als gesellschaftlicher Unsicherheitsfaktor ersten
Ranges behandelt. So erscheint die Grenz- und Migrationskontrolle auch als
kriminal- und sicherheitspolitisch essentiell. Was indessen ihre Ausformung fiir
die Sicherheitsverhaltnisse von irregulédr wie auch regular Zugewanderten bedeu-
tet, welche Unsicherheit, Schutzbediirfnisse und Abhilfeangebote (ideologisch
bis praktisch) daraus erwachsen, wird indessen nur unzureichend reflektiert.

»Fremdenkriminalitat« amtlich:
Die Sicherheitsberichte der Bundesregierung

Sicherheitsberichterstattung beginnt die

»Fremdenkriminalitit« ab 1989 zu werden.
Von keiner der Standardinformationen der Poli-
zeilichen Kriminalstatistik wird seitdem im jéhr-
lichen Sicherheitsbericht der Bundesregierung so
sehr Gebrauch gemacht wie vom Datum »Natio-
nalitdt« ermittelter Straftdter. Der Abschnitt
»Fremdenkriminalitit« nimmt im abgelaufenen
Jahrzehnt stets mehr Platz ein als jedes andere
Thema. Abgesehen vom spezifischen Kapitel
dazu werden auch in einer Reihe anderer Ab-
schnitte der Sicherheitsberichte verschiedene
(im allgemeinen gravierende) Kriminalitdtspha-
nomene in mehr oder weniger engen Zusam-
menhang mit Akteuren aus dem Ausland ge-
bracht. Im besonderen sind hier Organisierte
Kriminalitdt, Extremismus und Terrorismus so-
wie Suchtgiftkriminalitdt zu nennen, die eng mit
Fremdenkriminalitdt identifiziert werden.! Frem-
de werden auf diese Weise als Adressaten aller
wesentlichen Polizeisparten — der Sicherheitspoli-
zei, der Staatspolizei und der Fremdenpolizei im
engeren Sinn —, somit als Problem fiir die Sicher-
heit gesellschaftlichen Zusammenlebens, der
staatlichen (Verfassungs-)Ordnung wie der Siche-
rung des Interessenvorrangs der autochthonen
Bevolkerung (des Staatsvolkes) dargestellt.
»Fremdenkriminalitdt« erscheint so nach der
Ostgrenz- und spdter der EU-Binnengrenzoft-
nung in den Sicherheitsberichten als die eigentli-
che Neuigkeit und die neuartige Sicherheits-
gefdhrdung in dieser Epoche. Die Nachricht er-
geht jedoch eher implizit, iiber Textumfang und
-struktur, als dass die »gestiegene Bedeutung«
dieser Kriminalitdt explizit argumentiert wiirde.
Die Problematik einer solchen unkommentier-
ten Ausfiihrlichkeit, liegt in ihrer interpretativen
Abstinenz, in der Dekontextualisierung, in den
Auslassungen von Hintergriinden und der Re-
duktion der Verantwortung fiir die behandelten

Z u einem vorrangigen Thema der amtlichen
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Phidnomene auf das Personenmerkmal Fremdna-
tionalitdt. Die statistisch akribische und variierte
Abhandlung der »Fremdenkriminalitit« weckt
im Leser allerlei Vermutungen, {iber deren Sub-
stanz ihn der Bericht jedoch im Unklaren ldsst.
Geboten wird nur eine grofle Projektionsflache
fir beliebige (Fehl-)Interpretationen.

Die quantitativ ausufernde Darstellung ge-
schieht ungeachtet der regelméfiig wiederholten
Kautele: »Um nicht zu falschen Schliissen iiber die
Fremdenkriminalitit zu kommen, miisste auch eine
Relativierung mit den in Osterreich aufhdltigen Frem-
den erfolgen, um nicht Gefahr zu laufen, die Zahl der
fremden Tatverdichtigen absolut und im Vergleich zu
den inlindischen Tatverddchtigen zu iiberschitzen.
Es fehlen jedoch die zu einer (auch nur halbwegs) se-
ridsen Relativierung der fremden Tatverdichtigen not-
wendigen statistischen Daten iiber in Osterreich auch
nur voriibergehend aufhdltige Fremde. « (Sicherheits-
bericht 1990:85)

Um einiges kldrender packt der »Erste Periodi-
sche Sicherheitsbericht« der deutschen Bundes-
ministerien des Inneren und der Justiz (2001) das
Thema an. Dort wird in einem Kapitel »Zuwan-
derung und Kriminalitat« vorweg bemerkt: »Die
Thematisierung >Zuwanderung und Kriminalitit«
stellt auf mogliche Folgen des unterschiedlich sicheren
Aufenthaltsstatus fiir Lebensverhiltnisse, Integration
und Kriminalitit ab anstatt auf Nationalititenzu-
gehdrigkeit.« (306) Hiermit wird die Kriminalitdt
von Fremden nicht zuletzt als Produkt der Migra-
tionskontrolle und die sicherheitspolitische Zwei-
schneidigkeit der Erschwerung und Illegalisie-
rung von Zuwanderung angesprochen. Es wird
die Auflergewdhnlichkeit der Zuwanderungswel-
le 1988 bis 1993 herausgearbeitet, datengestiitzt
auf die Heterogenitat der Zuwandererpopulation,
auf die differenzierte Zusammensetzung, Aufent-
haltsdauer und -sicherheit, Zukunfts- und Inte-
grationsperspektive sowie unterschiedliche straf-
rechtliche Auffilligkeit (laut Self-Report und
Kriminalstatistik) von Zuwanderergruppen ver-
wiesen. Es werden ferner Riickwirkungen politi-
scher Mafinahmen (z.B. im Bereich Asylrecht)

und offentlicher Sensibilisierung auf die Krimina-
lisierungspraxis eingerdumt.

Bilanzierend nimmt man Bezug auf die wissen-
schaftliche Mehrheitsmeinung, ohne sie als sol-
che gegeniiber der Minderheitenposition {iber-
zeugend argumentieren und belegen zu kdnnen:
»Wiihrend einige Kriminologen vermuten, bei der
Kontrolle aller statistischen Verzerrungsfaktoren
wiirde sich keine hihere Belastung ergeben, die Mehr-
fachbelastung sei ein Artefakt der Statistik, geht die-
ser Bericht (mit der Mehrzahl der Kriminologen) von
einer tatsdchlich bestehenden hdheren Belastung
(zumindest einiger Gruppen) von Nichtdeutschen aus,
die zusdtzlich durch eine intensivere Kontrolldichte
iiberlagert wird.« (Bundesministerium des Inne-
ren/Bundesministerium der Justiz 2001:315)

Was bleibt wirklich vom
»Sicherheitsproblem Fremde«?

Fiir Straftaten von Fremdstaatsangehorigen hat
sich in der polizeilichen Sicherheitsberichterstat-
tung in Osterreich der Begriff »Fremdenkrimina-
litdt« eingebiirgert. Angekniipft wird dabei am ju-
ristischen Personenmerkmal der Staatsbiirger-
schaft, abstrahiert zugleich von den Differenzen
an verftigbarem kulturellem Kapital und an fakti-
scher sozialer Integration. Unter dem Begriff fir-
mieren so Straftaten z.B. niederldndischer Urlauber
genauso wie ldngst ansdssig gewordener (wenn-
gleich nicht eingebtirgerter) Arbeitsmigranten oder
ihrer Kinder, kriminelle Uberlebenstechniken oder
Erwerbsformen irreguldrer Zuwandererexistenzen
sowie Taten im Zusammenhang mit transnationa-
ler »corporate crime«. Derart differente Phanome-
ne unter einer einzigen kriminologischen Katego-
rie zusammenzufassen, ist zwar gang und gabe, ge-
fragt ware fiir eine sozialwissenschaftliche Analyse
aber eine moglichst differenzierte Darstellung der
Konflikte unterschiedlicher Migrantengruppen
(oder Gruppen grenziiberschreitend Mobiler) mit
dem Strafgesetz. Dabei sollten nicht so sehr die
Staatsbiirgerschaft als vielmehr die Aufenthaltsver-
festigung, der rechtliche Aufenthaltsstatus, die
Aufenthaltsdauer, die sprachliche und berufliche
Kompetenz, Potential und Faktum der Sozialinte-
gration im Vordergrund stehen.

Einer solchen Differenzierung stellt die amtliche
Datenlage freilich Hindernisse entgegen. Das be-
trifft Bevolkerungs- wie Polizeidaten: Die Ausldn-
derpopulation ist in der Bevolkerungsstatistik selek-
tiv (unter)erfasst, in der Kriminalstatistik dagegen
nicht differenziert nach den relevanten bevolke-
rungs- und sozialstatistischen Zahlkategorien ausge-
wiesen. Dadurch erscheinen Personen fremder
Nationalitdt unter Straftitern in Relation zu ihrem
(gezdhlten) Bevolkerungsanteil von vornherein
tiberreprasentiert, also hoher kriminalitdtsbelastet,
und werden zugleich statistische Korrekturversuche
erschwert. Sie sind aber nicht aussichtslos und kon-
nen kriminologischer Sicherheitsberichterstattung
durchaus abverlangt werden.

Ein korrigierter Kriminalitatsbelastungsver-
gleich gebietet entweder
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a) die Schéatzung bevolkerungsstatistisch igno-
rierter Ausldnderpopulationen (so ist es denkbar,
aus Reiseverkehrs-, Transit- und Tourismusdaten
die reale Aufenthaltspopulation von Nicht-Oster-
reichern informiert abzuschitzen; sie ist fiir
Osterreich ohne Beachtung der irreguldr Aufhil-
tigen etwa doppelt so groff wie nach Volkszih-
lungs- und Wanderungsdaten; Hanak/Karazman-
Morawetz/Pilgram 1992); oder

b) die Bereinigung der Kriminalstatistik um be-
volkerungsstatistisch nicht erfasste und nicht se-
rids quantifizierbare Personengruppen (dies ist
durch die unklaren Aufenthaltsstatuskategorien
der Kriminalstatistik nur rudimentdr moglich);
sowie

c) die Bereinigung der Kriminalstatistik um
»Statusdelikte« von Auslandern, d.h. um krimi-
nalisierte Verletzungen von »fremdenrechtli-
chen« Bestimmungen im weitesten Sinn (so be-
zogen sich etwa im Jahr 2000 in
Osterreich 9 Prozent aller Verur-
teilungen auf solche »opferlose«
Delikte gegen das Ausldnder-
recht).

d) Fiir die danach zu untersu-
chende Fremdenpopulation hat
entweder die Kriminalititsbela-
stung unter der Annahme errech-
net zu werden, dass sie nach Alter
und Geschlecht (wenn mdglich
auch nach anderen kontrollierba-
ren Sozialmerkmalen) so zusam-
mengesetzt ist wie die heimische
Bevolkerung, oder es sind diffe-
renzierte Belastungsraten fiir ver-
gleichbare Teilpopulationen von
In- und Auslédndern zu ermitteln.

Erst wenn diese Schritte gesetzt
sind, sind die Anforderungen fiir
einen korrekten Kriminalitétsbe-
lastungsvergleich erfiillt. Im Er-
gebnis zeigt sich nach einem sol-
chen Vorgehen, dass die Hoherbe-
lastung der Auslinder(wohn)bevolkerung eine
kumulierter Effekt von unterschiedlicher Ge-
schlechts-, Alters- und Schichtkomposition sowie
der bevolkerungsstatistischen Untererfassung
von mobilen, wohlhabenden Weltbiirgern wie
von Schattenexistenzen irregular Wandernder ist.
Die dies beriicksichtigende statistische Ubung be-
legt, dass Kriminalitédts-/Kriminalisierungsraten
bzw. -risiko nicht ein Produkt nationaler Her-
kunft als vielmehr der jeweiligen sozialen Lage
und Lebenschancen ist. Wie unter Osterreichern
das Risiko ungleich verteilt ist, straffallig zu wer-
den, so trifft dies auch fiir Fremdstaatsangehorige
zu. Thre im Gesamtdurchschnitt hohere Bela-
stung mit Kriminalitdt ergibt sich aus hoheren
Anteilen sozialem Stress und Straffalligkeitsrisi-
ken ausgesetzter Gruppen.

Die nédhere Betrachtung von Entwicklungs-
trends zeigt fiir Osterreich auch sonst einiges an
»Normalisierung« der Verhiltnisse. So bleiben
die registrierten Strafanzeigen gegen Fremde hin-
ter dem in der ersten Halfte der 1990er Jahre sehr
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dynamischen, danach verlangsamten Wachstum
der Ausldnderbevolkerung zuriick, gleichen sich
die Profile der Kriminalitdt zwischen den ver-
schiedenen Nationalitdtengruppen und oster-
reichischen Staatsbiirgern im letzten Jahrzehnt
ebenso an wie die Raten gerichtlicher Verurtei-
lung von Tatverddchtigen. Schlie8lich verfliich-
tigt sich auch die besondere Unauffalligkeit der
Gastarbeiter in Sachen Kriminalitdtsbelastung
zunehmend.

Die Sicherheit von Fremden -
ein Dunkelfeld

Es bedarf kulturell gepflegter Voraussetzungen,
dass Fremde - nicht eingebunden in lokale
Machtverhiltnisse — nicht zum pridestinierten
Objekt der Ubervorteilung und Ausbeutung wer-

2000 Menschen an der europdischen Auflengrenze
ihr Leben, davon 30 an 6sterreichischen Grenzab-
schnitten. Damit ist nur die Spitze der Beschwernis
und Gefahr markiert, die illegale Wandernde auf
sich nehmen. Die dsterreichischen Sicherheitsbe-
richte sprechen von einer Versiebenfachung der an
den Grenzen aufgegriffenen Personen in diesem
Zeitraum und tituliert sie alle als »geschleppt«. Da-
mit werden »Schlepper-« mehr als angemessen als
»Verbrechensorganisationen« und »Geschleppte«
als deren Opfer stilisiert, doch trifft die zuneh-
mende Angewiesenheit auf professionelle Dienste
zur Uberwindung von verschirften Grenzkontrol-
len zu, was an den Ressourcen und Grundlagen fiir
eine eigenstédndige Existenz der Migranten zehrt.2
Der offizielle Sicherheitsbericht meldet die
getroffenen fremdenpolizeilichen Mafflnahmen
gegen Auslénder als Sicherheitsgarantien und -er-
folge. Aus der Perspektive der Fremden selbst
zeichnet sich darin jedoch ein Ri-

siko ab, das sie in Kauf nehmen

(miissen). Sieht man von der un-

mittelbaren Zuriickweisung an der

Grenze ab, haben Mafinahmen

der Zuriickschiebung und Auswei-

sung, des Aufgriffs illegal Authalti-

ger, des Aufenthaltsverbots, der

Schubhaft und der Abschiebung

in der zweiten Hailfte der 1990er

Jahre in Osterreich Rekordwerte

erreicht. Fiir 2000 werden insge-

samt rund 110.000 solcher Maf-

- nahmen gezahlt, was — ohne dass
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den. Dazu gehort ihre Wahrnehmung nicht nur

als Gefahrdung, sondern als spezifisch gefahrdete

Kategorie von Personen. Information tiber ihre

personliche Sicherheit und deren Varianz mit

dem (Aufenthalts-)Rechtsstatus existiert jedoch

nur fragmentarisch. Hier seien vier besondere Ri-

sikomomente unterschieden:

¢ Wanderungsrisiken

e Diskriminierungs- und Ausbeutungsrisiken

¢ Allgemeine Viktimisierungsrisiken durch
Alltagskriminalitét

¢ Manifestationen von Fremdenfeindlichkeit

Wanderungsrisiken: Jedwede Reise- oder Wande-
rungsmobilitdt ist mit diversen »Verkehrsrisiken«
verbunden. Irreguldr Wandernde sind diesen Ris-
ken in noch héherem Mafe ausgesetzt als touri-
stisch Reisende und reguldre Migranten. Die zu-
nehmende Grenzbefestigung Schengen- und EU-
Europas erschwert ihnen bereits den physischen
Zutritt zu den Zielgebieten. Nach der Dokumenta-
tion von UNITED (2002) verloren seit 1994 iiber

die Population irreguldr Aufhilti-
ger serids benannt werden kdnnte
- auf eine nicht unbetrdchtliche
Kontroll- und Sanktionswahr-
scheinlichkeit hinweist.

Diskriminierungs/Ausbeutungsris-
ken: Die Migrationspolitik zielt
nicht zuletzt darauf, die Bevor-
rechtung der Staatsbiirger, ihnen
Gleichgestellter und der linger Aufhéltigen vor
unerwiinschten Zuwanderern aufrechtzuerhal-
ten. Zuwanderern wird nicht jenes Maf§ an Si-
cherheit zugestanden, welches Biirger eines Staa-
tes beanspruchen diirfen. Thre Diskriminierung
gilt als rechtens, wenngleich abgestuft nach dem
Aufenthaltsstatus. Von groflem Interesse wire
hier Information, wie in der praktischen Hand-
habung des Fremden-, Aufenthalts- oder des Asy-
Irechts legitime Anspriiche von Migranten ge-
wahrt werden, aber auch zur Frage, welche Wei-
terungen die Situation der verwehrten
Gleichberechtigung und des Ausschlusses von
staatlichem Schutz hat. Aus irreguldrem Aufent-
halt resultiert ndmlich eine hohe allgemeine so-
ziale Vulnerabilitdt, aus welcher illegitimer und
krimineller Nutzen gezogen werden kann, gegen
den selbst unerwiinschte Fremde Schutz bean-
spruchen diirfen.
Welche Bedeutung etwa die gesetzliche Ein-
schrankung der Bewegungsfreiheit auf dem Ar-
beitsmarkt und der sozialrechtlichen Anspriiche
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Fremder, welche Bedeutung die daraus resultie-
renden Abhdngigkeiten auf die Respektierung
und Durchsetzbarkeit von Rechtsanspriichen be-
sitzten, ist schwer zu ermessen. Welche Wehrlo-
sigkeit gegentiber Ausbeutungs- und Betrugsprak-
tiken gar aus einer Situation des illegalen Aufent-
halts erwachsen, wird schlaglichtartig nur aus der
einen oder anderen qualitativen Studie, etwa aus
einer teilnehmenden Beobachtung auf dem Wie-
ner »Arbeitsstrich« deutlich (Hofer 1992): Man er-
lebt dort gehduft Beispiele von Lohnprellerei,
Mietwucher und problematischen Provisionsge-
schaften bei der Arbeitsvermittlung, deren Leid-
tragende gerade Neuankémmlinge oder
Schwichere (z.B. weibliche Arbeitskréfte) sind.

Innerhalb der westlichen Industriegesellschaf-
ten archaisch anmutende Situationen der
»Schuldknechtschaft« werden dort beschrieben,
wo »Schlepper« mit Sektoren der illegalen und
Schattenwirtschaft zusammenarbeiten und dieser
Arbeitskrifte zufiihren. Es ist zwar auch hier von
Unterschieden auszugehen, von einem Spektrum
der Situationen zwischen kulturtiblicher Einbin-
dung in ein familidres/ethnisches Netzwerk
wechselseitiger Verpflichtungen einerseits und
Sklaverei andererseits, einer Abhdngigkeit, gegen
die nicht wenigstens auch ein Mindestmaf an in-
formellem sozialem Schutz getauscht wird (vgl.
Bales 2000). Im Extremfall jedoch werden Men-
schen so gezwungen, gegen ihren Willen und
ohne Perspektive der Befreiung entwiirdigende
oder riskante kriminelle Tétigkeiten auszufiihren.
Viktimisierung durch Alltagskriminalitdt: Der un-
gesicherte oder gar irreguldre Aufenthalt setzt je-
denfalls die »Konfliktfahigkeit« der Migranten
herab. Thre Moglichkeit, sich zu assoziieren, in
die Offentlichkeit zu gehen, staatliche Instanzen
zu bemiihen, ist limitiert. Fiir kleinste Auffallig-
keiten (z.B. Falschparken), geschweige denn lau-
tes Beschwerdeverhalten, miissen massive Kosten
kalkuliert werden. Bei Schddigungen bleiben da-
her vor allem Ausweichstrategien und Resignati-
on, Verhaltensweisen, die kriminelle und andere
Viktimisierungen nicht aus dem »Dunkelfeld«
heben. Viktimisierungsdulerungen weisen nicht
nur auf erlittenes Unrecht, sondern auch auf eine
Position hin, dies immerhin 6ffentlich reklamie-
ren zu konnen, sie sind insofern doppeldeutig.
Die Opferstatistiken der Polizei wie die dafiir iib-
licherweise zu schmalen Viktimisierungssurveys
gestatten fiir Osterreich (wie fiir Deutschland)
keine verldsslichen Aussagen tber die Situation
von Fremden.

Fiir Wien zumindest liegt eine Mehrthemen-
umfrage vor (Hirtenlehner/Pilgram 1999), in
welcher der Auslainderwohnbevolkerung durch
eine hohere Quote wie durch muttersprachliche
Interviewer besondere Aufmerksamkeit zuteil
wurde. Die Ergebnisse scheinen auf den ersten
Blick iiberraschend: Nicht-Osterreicher sind ne-
ben den >60jdhrigen jene Gruppe, die am hau-
figsten jedwede Viktimisierung verneint. Das gilt
nicht fiir Diebstahlsschdden, was gegen eine Er-
kldrung allein aus der materiellen Lebenslage
spricht. Vielmehr diirfte sich in den Antworten
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die groBere Selbstverstdndlichkeit informeller So-
zialkontrolle (Probleme werden als private und
privat zu l6sende Angelegenheit betrachtet) oder
auch eine hohere Wahrnehmungsschwelle bzw.
eine geringere Anspruchshaltung duflern. Aus-
linder diirften geneigt sein, Ubergriffe, Bedro-
hungen und Beleidigungen als erwartbar zu be-
trachten oder zu iibergehen, sei es, um ihr Selbst-
wertgefiihl zu bewahren. Bemerkenswert dabei,
dass eingebiirgerte Auslander sich (trotz unter-
schiedlicher Lebenslage) nicht mehr von den
Osterreichern unterscheiden und es offenbar
schnell lernen, Viktimisierungen zu beklagen
und gleichen Schutz einzufordern. Mit ihrer »Si-
cherheit vor Kriminalitdt« scheinen Auslinder
zunéchst geringe Probleme zu haben und zufrie-

»Die Ausldnderpopulation ist
in der Bevalkerungsstatistik
selektiv (unter)erfasst, in der
Kriminalstatistik dagegen
nicht differenziert nach den
relevanten bevélkerungs-
und sozialstatistischen
Zdhlkategorien ausgewiesen.
Dadurch erscheinen Personen
fremder Nationalitét unter
Straftdtern in Relation
zu ihrem (gezdihlten)
Bevélkerungsanteil von
vornherein iiberreprdsentiert«

den zu sein. Erst wenn die Sicherheit des Aufent-
halts (die Einbiirgerung) erreicht ist, schiebt sich
diese zuvor nachrangige Sorge anscheinend star-
ker in den Vordergrund.

Manifestationen von Fremdenfeindlichkeit: Die Er-
fahrung von Fremdenfeindlichkeit an sich war
nicht Gegenstand erwahnter Umfrage. Hier ist
man auf Dokumentationen und Recherchen von
NGOs (z.B. ZARA 2001), oder auf den Landes-Re-
port von ECRI (European Commission against Ra-
cism and Intolerance, 2001) angewiesen. Dort gilt
Fehlverhaltensbeispielen von offentlichen Stellen
und insbesondere Organen der Sicherheitsverwal-
tung die eigentliche Aufmerksambkeit, im Gegen-
satz zum Abschnitt des Sicherheitsberichts iiber
»rechtsextreme, fremdenfeindliche und antisemi-
tische Straftaten«, wo die Herstellung einer Ver-
bindung zwischen individuellen rassistischen
Ubergriffen, administrativer Praxis und politischer
Atmosphdre, dem Erstarken und der Regierungs-

beteiligung der rechtspopulistischen FPO, pein-
lich vermieden wird.

Den Hohepunkt rechtsextremistischer Ubergrif-
fe in Osterreich stellen die insgesamt 5 Briefbom-
benserien und 3 Rohrbombenanschldge 1993 bis
1995 dar. 15 Personen erlitten zum Teil schwerste
Korperverletzungen. Vier Angehorige der Roma-
Minderheit von Oberwart wurden durch eine
Sprengfalle getotet.3 In der Osterreichischen (poli-
tischen) Kriminalitdtsgeschichte der Nachkriegs-
zeit ist dieses Verbrechen einmalig. Die Opfer die-
ser Anschlagserien sind mit wenigen Ausnahmen
Osterreicher, die Minderheiten angehéren oder
sich fiir Fliichtlinge oder eine nicht-restriktive
Auslanderpolitik einsetzen. Nichtsdestoweniger
sind diese Straftaten als fremdenfeindlich und ras-
sistisch motiviert zu werten. Aber auch auf8erhalb
des Zusammenhanges dieser Anschlidge der sog.
»Bayuwarischen Befreiungsarmee« registrieren die
Jahreslageberichte »Rechtsextremismus in Oster-
reich« immer wieder schwere Straftaten, neben
zahlreichen Sachbeschddigungen insgesamt 17
(versuchte) Brandanschldge. Nicht unproblema-
tisch scheint aus diesem Grund die schon im Jahr
eins nach Beendigung der Briefbombenattentate
im Sicherheitsbericht vorfindbare Darstellung,
wonach Osterreich ohne einzige schwere frem-
denfeindliche Straftat (Mord, Spreng- und Bran-
danschlige) in der EU vorbildlich dastehe. Im Ver-
gleich dazu seien in Deutschland fiir den gleichen
Zeitraum 356 solcher Taten berichtet worden.*

Migrationskontrolle —
Sicherheitspackung mit Nebenwirkungen

Fremde laufen Gefahr, als eine Kategorie, als Teil
einer Masse behandelt und nicht als Individuen
anerkannt zu werden. Diese Gefahr beruht auf
Angsten der Ansissigen vor der schieren Anzahl
Fremder, ihrer Armut oder auch dem Gegenteil,
vor der Beschlagnahme von Ressourcen durch sie
und vor ihrem Entbundensein von sozialer Kon-
trolle. Auf politischer und rechtlicher Ebene
konnen aus dieser schwierigen Beziehung unter-
schiedliche Versuche der Beschrankung der Frei-
heiten (zumindest bestimmter) Fremder resultie-
ren. Diese Versuche der Kanalisierung und Kon-
trolle von Migration funktionieren auf der einen
Seite wohl auch bis zu einem gewissen Grad, auf
der anderen schaffen oder verschirfen sie dort,
wo sie versagen, ihrerseits die gefiirchtete Situati-
on erst recht. Daher seien hier einige weitere
Uberlegungen iiber die Zusammenhinge zwi-
schen der Politik der Migrationskontrolle, ihrer
gesellschaftlichen  Verarbeitung  (Ausweich-
manovern) und einer sich als Kriminalitdt mani-
festierenden sozialen Problematik.

Zunichst einmal hat die Art der Normierung,
Sanktionierung und Durchsetzung der Migrati-
onskontrolle selbst Auswirkung darauf, in wel-
cher Weise sicherheitsrelevant Migration er-
scheint. Wird Migration z.B. zunehmend auch
kriminalrechtlich reguliert und werden uner-
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wiinschte Zuwanderer nicht nur Verwaltungs-
zwang, sondern auch strafrechtlichen Sanktionen
ausgesetzt, ist die Normdurchsetzung rigoros und
ohne Pardon, miissen »abweichende« Migration
und Migranten tendenziell auch als »kriminelle
Herausforderung« und Bedrohung staatlicher Au-
toritdt verstanden werden. Es macht einen Un-
terschied, ob Fremde allenfalls als ein Problem
der Belastung des Arbeitsmarkts oder der sozialen
Infrastruktur erscheinen, das nach Losungen ver-
langt, oder ob sie in der viel beunruhigenderen
Gestalt von »Illegalen« auftreten (Dietrich 1999).
Ein so verscharfter »Contest« soll und kann zwar
abschreckenden Einfluss auf unerwiinschte Mi-
granten haben. Er beeinflusst aber nicht nur den
Umfang, sondern ebenso die Form der Migration,
die Art der Migranten, die Beziehung zwischen
ihnen und staatlichen Instanzen wie Aufnahme-
gesellschaft im Allgemeinen und die Unsicher-
heitswahrnehmung durch alle Beteiligten. Wenn
die Interaktion zwischen Kontrollbehérden und
Migranten nach dem Modell der Kriminalitats-
kontrolle ablauft, wird sie fiir beide Seiten un-
freundlicher und riskanter. Wenn sich der Stil der
Migrationskontrolle in dieser Weise andert, kann
sich das auch fiir legale Migranten nachteilig aus-
wirken, neue Situationen des Misstrauens und
Verdachts kreieren.

Wie sich eine restriktive Migrationspolitik und
strikte Kontrollen mit der Achtung vor Menschen
und mit anspruchsvollen Verfahrensgarantien
vereinbaren lassen, wie weit im Kontrollprozess
selbst »Sicherheiten« — Garantien fiir die physi-
sche Integritdt wie die rechtliche Fairness - ge-
wahrt oder gefahrdet sind, ist eine durchaus offe-
ne Untersuchungsfrage.

Dass nicht allein deren Unterlassung, sondern
dass auch Migrationsregelung und -kontrolle
selbst Probleme generieren, dass Migrationspoli-
tik also grundsitzlich vor einem Sicherheitsdi-
lemma steht, dessen optimale Losung nur schwer
zu finden sein wird, zeigt ein Blick auf weitere ge-
sellschaftliche Schaupldtze, auf die Reaktionen
auf Migrationskontrollpolitik im wirtschaftlichen
und im politischen System.

Wirtschaftliche Systemeffekte: Angesichts der
wirkungsmachtigen Push- and Pullfaktoren fiir
Migration bieten die Verbote reguldrer Zuwande-
rung die Chance auf Bildung eines alternativen
Markts, der frustrierte Nachfragen von Migranten
und Gesellschaft befriedigt. Dieser Markt mit ir-
reguldren Leistungen organisiert sich auflerhalb
der staatlich rechtlichen Regulationssphére. Fi-
nanz- und steuer-, arbeits- und sozialrechtliche
Auflagen fiir Geschifte sind in diesem Schatten-
wirtschaftsbereich aufgehoben. Die Marktkrifte
und -ungleichgewichte kommen hier ungehin-
dert zur Wirkung. Auch die Regelung von Kon-
flikten vollzieht sich hier nach Mafigabe privater
Machtressourcen. Auf diesem »Schwarzmarkt«
wird insofern nicht nur die migrationsrechtliche
Ordnung verletzt und werden dadurch hohe Ris-
ken eingegangen. Diese halten viele Akteure fern
und locken andere an. Wie die Alkohol- und spa-
ter Drogenprohibition einen entscheidenden An-
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teil an Entstehung und Bestand »Organisierter
Kriminalitdt« hat (vgl. Scheerer 2001), so konsti-
tuiert heute die Migrationsbeschridnkung ein be-
trachtliches neues schattenwirtschaftliches
Betatigungsfeld. Auch wenn die polizeilichen Er-
kenntnisse iiber »Schlepperkriminalitdt« einige
Einblicke gewdhren, fehlt es — wie auch sonst im
Bereich der (organisierten) Wirtschaftskrimina-
litdit — an Wissen iiber die Marktmechanismen
und -beziehungen (vgl. Besozzi 1997:25ff).

»Innerhalb der westlichen
Industriegesellschaften archa-
isch anmutende Situationen
der >Schuldknechtschaft
werden dort beschrieben, wo
»Schlepper< mit Sektoren der
illegalen und Schattenwirt-
schaft zusammenarbeiten und
dieser Arbeitskrdfte zufiihren.
Im Extremfall werden
Menschen so gezwungen,
gegen ihren Willen und ohne
Perspektive der Befreiung
entwiirdigende oder riskante
kriminelle Tdtigkeiten
auszufiihren«

Eine sicherheitsbedachte gezielte Einschran-
kung der legalen und risikolosen Existenzmog-
lichkeiten von Fremden mag so geeignet sein, ih-
rerseits Sicherheitsrisiken zu produzieren. Eine
»offene Situation«, in der Fremden eine faire
Marktteilnahme moglich ist, kann zwar auf der
einen Seite anziehend auf sie wirken, erlaubt es
Fremden jedoch auf der anderen auch, Ressour-
cen besser einzubringen und zu entwickeln, und
konstituiert wechselseitige Verpflichtungsverhalt-
nisse und Integration.

Politische Systemeffekte: Die staatliche Migrati-
onskontrolle stellt Kategorien von (Nicht-)Biir-
gern her. Wo es bei der Migrationskontrolle pro-
hibitiv um die Abschottung gegen unerwiinschte
Zuwanderung geht, erzeugt sie die »Illegalen«, wo
es vor allem um wirtschaftliche und politische
Steuerung und Disposition iiber die Zuwanderer
geht, wo iiber Kontingentierungen, Statusdiffe-
renzierungen, Befristungen und Bedingungen fiir
Aufenthalt und Erwerb tiber den Markt gewacht
wird, formiert sie Menschengruppen unterschied-

licher Anerkennung und Berechtigung. Diese Ka-
tegorisierungen und ihre Durchsetzung sind nicht
a priori selbstverstandlich, um sie finden gesell-
schaftliche und politische Auseinandersetzungen
statt. Sie erdffnen Gestaltungs- und Verhand-
lungschancen auf unterschiedlichen Ebenen, auf
der Ebene administrativer/rechtlicher, familia-
rer/subkultureller und politischer Praxis.

Die formalen rechtlichen Spielrdume und Wi-
derspriiche konnen hier, wie tiberall, nach aufier-
rechtlichen Gesichtspunkten genutzt werden, in
Einzelfédllen aus humanitéren, politischen oder
pragmatischen Motiven zugunsten der Migran-
ten, oder auch zu ihren Ungunsten, um Unsi-
cherheit und Abhéngigkeit zu prolongieren. Auf
Grund des Charakters der Entscheidungen sind
im Bereich des Fremdenrechts und seiner An-
wendung Einflussnahmen auf die Rechtspraxis,
Fragen des informalen bis abweichenden (koope-
rativen bis korrupten) Verwaltungshandelns ak-
tuell. Da administrative und rechtliche Instanzen
hier ihre Aufgabe im Spannungsverhiltnis zwi-
schen starken partiellen (Wirtschafts-)Interessen,
dem Bedarf nach Einzelfallgerechtigkeit und for-
maler Rechtssicherheit zu bewaltigen haben, ver-
wundert nicht, dass Liebl (1992) in seiner empi-
rischen Erhebung tiber »Korruption in der 6ffent-
lichen Verwaltung« der »Grenzkontroll-« und
»Aufenthaltskorruption« einen eigenen Platz in
seiner Typenliste einrdumt.

Vor allem aber werden Kontrollbestimmungen
in der sozialen Alltagspraxis Realitdtsanspriichen
angepasst. Die Wirksamkeit der staatlichen Mi-
grationskontrolle lebt von der gesellschaftlichen
Zustimmung. Im Widerspruch zu familidren oder
subkulturellen Wert- und Solidaritdtsvorstellun-
gen stehend, kann sie durchlochert oder aufier
Kraft gesetzt werden. Auch auf einer nicht-kom-
merziellen Basis konnen »Fluchthilfen« und
informelle »Asyle« organisiert werden. Man erin-
nere hier z.B. an die durchaus 6ffentliche und
symboltrichtige Normabweichung des »Kirchen-
asyls«. Migrationskontrolle kann insbesondere
(aber nicht nur) die gesellschaftliche und politi-
sche Integrationsbereitschaft von ethnischen
oder religiosen Minderheiten oder von bereits an-
wesenden Zuwanderergruppen strapazieren,
wenn sie in Konflikt zwischen subkulturellen So-
lidaritatsnormen und staatlichen Vorschriften ge-
bracht werden. Migrationspolitik hat potentiell
auch problematische Implikationen fiir politische
Loyalitdten, Abweichung und Radikalisierung.

Die Migrationskontrolle kann auch fiir die For-
mierung rechtsextremer und fremdenfeindlicher
Organisationen eine Rolle spielen, als Bezugs-
punkt, von dem bzw. dessen Schwachen man sich
Legitimation herleitet. Wie es einen nachweisli-
chen Zusammenhang zwischen staatlicher Stra-
fenpraxis und der Verbreitung von Selbstjustiz
gibt (Steinert 1980), so ist auch ein positiver Zu-
sammenhang zwischen rassistischen und frem-
denfeindlichen Ubergriffen und rigoroser staatli-
cher Zuwanderungsregulierung anzunehmen. Das
offizielle Vorbild an sozialem Ausschluss kann pri-
vate Personen und Organisationen dazu verleiten,
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sich das Recht auf Gewalt gegen Minoritdten oder
unerwiinschte Migranten abzuleiten.

Wenn man sich also vergegenwartigt, wie die
rechtliche Konstituierung des Fremden (in ver-
schiedenen Facetten, darunter des »Illegalen«)
von den direkt oder indirekt Betroffenen und in
weiteren gesellschaftlichen Milieus wahrgenom-
men und gedeutet, praktisch beantwortet und
politisch instrumentalisiert wird, wird demnach
eine sicherheitspolitisch positive Bewertung von
Migrationspolitik und -kontrolle in vielfacher
Hinsicht zweifelhaft.

Univ.Doz. Dr. Arno Pilgram ist Leiter des Instituts fiir
Rechts- und Kriminalsoziologie in Wien und Mither-
ausgeber dieser Zeitschrift
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Anmerkungen:

1 1990 sind es 13%, 1993 bereits 33% des innen-
ministeriellen Teils des Sicherheitsberichts, in
denen tiber die Kriminalitit von Fremden als
solche und tiiber fremdenassoziierte Erschei-
nungsformen der Kriminalitdt referiert wird.
Erst 2000 reduziert sich dieser Anteil wieder auf
ein Funftel des Berichts.

2 Aronowitz (2001:169) berichtet von einem An-
stieg des Anteils von »Schleppern« bedienter
Asylsucher in Holland von 40 auf 60-70% in-
nerhalb weniger Jahre.

3 Vgl. Sicherheitsbericht 1995:152

4 Vgl. Sicherheitsbericht 1996:155

NOMOS Aktuell =

JURIETISCHE ZEITOESCHICHTE
Ay |, ey Wi 12
i 1o
e Spur des Taters
#am Yk o bk
sk Bk
Milos Vec

Die Spur des Tdters
Methoden der Identifikation in
der Kriminalistik (1879 — 1933)
2002, VI, 153 S., geb.,

29— €, 51,-sfr,

ISBN 3-7890-8222-8

(Juristische Zeitgeschichte. Abteilung
1: Allgemeine Reihe, Bd. 12)

Neue naturwissenschaftliche Ver-
fahren zur Personenidentifikation
revolutionierten ab der zweiten
Halfte des 19. Jahrhunderts den
Erkennungsdienst. Polizei und
Justiz erweiterten ihre Méglich-
keiten durch Polizeifotografie,
Kérpermessverfahren und Finger-
abdruck. Die Studie erforscht
Technik, Recht und Geschichte

der Identifizierungsverfahren.

NOMOS Verlagsgesellschaft

76520 Baden-Baden - Fax 07221/2104-43

216.78.216.57, am 04,03.2026, 15:37:32. ©
Inhalts Im for oder

Ertaubnis st



https://doi.org/10.5771/0934-9200-2003-1-21

	»Fremdenkriminalität« amtlich: Die Sicherheitsberichte der Bundesregierung
	Was bleibt wirklich vom »Sicherheitsproblem Fremde«?
	Die Sicherheit von Fremden - ein Dunkelfeld
	Migrationskontrolle - Sicherheitspackung mit Nebenwirkungen
	Literatur
	Anmerkungen

